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A. Die Funktionen des Handlungsbegriffs

1 Dem Handlungsbegriff sind in der deutschen Strafrechtsdogmatik im Wesentli-
chen drei Funktionen zugewiesen worden. Erstens haben die „kausale“ und die
„finale“ Handlungslehre dem Handlungsbegriff eine für den Aufbau des Verbre-
chenssystems (und damit auch für den Inhalt von Unrecht und Schuld) zentrale
Rolle beigemessen. Der Umstand, dass die finale Handlungslehre aus ihrer Kon-
zeption auch weitreichende praktische Folgerungen im Bereich des Irrtums und
der Teilnahme abgeleitet hat, hat die Handlungslehre zeitweilig (besonders um
die Mitte des 20. Jahrhunderts) in das Zentrum der strafrechtlichen Grundlagen-
diskussion gerückt.

2 Neben diese systematische Funktion tritt zweitens die Anknüpfungsfunktion des
Handlungsbegriffs. Er soll ein allen Erscheinungsformen strafbaren Verhaltens
gemeinsames Kriterium liefern, an das die stufenweise zu prüfenden Bewertun-
gen der Handlung (Tatbestandsmäßigkeit, Rechtswidrigkeit, Schuld) angeschlos-
sen werden können.

3 Aus der Anknüpfungsfunktion der Handlung ergibt sich drittens ihre Filterfunk-
tion, durch die alle von Menschen ausgehenden Wirkungen, die dem Anknüp-
fungskriterium nicht entsprechen, aus dem Bereich strafrechtlicher Prüfung von
vornherein ausgeschieden werden.

B. Die systematische Funktion des Handlungsbegriffs

I. Die kausale Handlungslehre

4 Nach dem kausalen Handlungsbegriff, der vor allem auf Franz von Liszt (1851–
1919), Ernst von Beling (1866–1932) und Gustav Radbruch (1878–1949) zurück-
geht, ist Handlung „die auf menschliches Wollen zurückführbare Bewirkung einer
Veränderung in der Außenwelt“1

1 v. Liszt, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, 4. Aufl. 1994, S. 128; über spätere Modifikationen dieser Defini-
tion und Abweichungen zwischen v. Liszt und Beling näher Murmann, Grundkurs, § 13 Rn. 3, Fn. 4, 5.

. Das „Wollen“, das auch als „Willkürakt“ oder
als „willkürliches Verhalten“ bezeichnet wurde, wird dabei vom Willensinhalt
gelöst, der als für das Vorliegen einer Handlung gleichgültig beurteilt wird. Das
von diesem Handlungsbegriff verlangte Wollen setzt nur voraus, dass das Verhal-
ten „frei von mechanischem oder physiologischen Zwang durch Vorstellungen
motiviert wird“2

2 v. Liszt, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, S. 128.

. In entsprechender Weise verstand Beling3

3 Beling, Die Lehre vom Verbrechen, S. 11.

die Handlung als „eine
vom Willen überhaupt getragene Körperbewegung oder Regungslosigkeit“.

5 Auf diesen Grundgedanken beruht das sog. klassische Verbrechenssystem, das den
Tatbestand als eine „gewillkürte“ objektive und wertfreie Erfolgsverursachung ver-
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stand und alle subjektiven Elemente des Deliktsgeschehens, vor allem den Vorsatz,
der Schuld zuwies. Auch Radbruch4

4 Radbruch, Der Handlungsbegriff und seine Bedeutung für das Strafrechtssystem, S. 130.

votierte für einen Handlungsbegriff, „der ledig-
lich Kausalität des Willens für die Tat fordert und die Frage, welches der Inhalt des
Wollens war, gänzlich der Schuldfrage zuweist“. Die Unterscheidung der zentralen
Verbrechenskategorien „Unrecht“ und „Schuld“ nach objektiven und subjektiven
Deliktselementen, die das klassische System kennzeichnet, ist also unmittelbar aus
dem kausalen Handlungsbegriff abgeleitet.

II. Der finale Handlungsbegriff

6Dem trat die von Hans Welzel (1904–1977) begründete finale Handlungslehre
entgegen, die um die Mitte des 20. Jahrhunderts in Deutschland und internatio-
nal erhebliche Resonanz gefunden hat. Für Welzel ist die menschliche Handlung
„Ausübung der Zwecktätigkeit. Handlung ist darum ‚finales‘, nicht lediglich
‚kausales‘ Geschehen.“5

5 Hier und im Folgenden: Welzel, Das Deutsche Strafrecht, 11. Aufl. 1969, S. 33.

Die Finalität oder Zweckhaftigkeit der Handlung
beruhe darauf, dass der Mensch sich „verschiedenartige Ziele setzen und sein
Tätigwerden auf diese Zielerreichung hin planvoll lenken kann“. Es genügt
daher dieser Konzeption für die Annahme einer Handlung nicht, dass das
Geschehen überhaupt auf einem irgendwie gearteten Wollen beruht. Die Hand-
lung umfasst vielmehr auch den konkreten Erfolg und die zu seiner Erreichung
eingesetzten Mittel. Der Vorsatz ist also schon Bestandteil der Handlung.

7Unrecht und Schuld unterscheiden sich danach nicht mehr nach den Merkmalen
des Objektiven und Subjektiven. Vielmehr setzt das Unrecht neben der Verursa-
chung des Erfolges immer auch die fehlerhafte Willensbildung (Vorsatz oder
Sorgfaltswidrigkeit) voraus, während die Schuld durch die Vorwerfbarkeit
gekennzeichnet wird.

8Aus der dadurch bedingten Verschiebung des Vorsatzes von der Schuld in den
Tatbestand hat die finale Handlungslehre erhebliche praktische Konsequenzen
abgeleitet. Da das Unrechtsbewusstsein kein Bestandteil der Finalsteuerung ist,
ist es keine Voraussetzung des Vorsatzes. Sein Fehlen kann also – anders als
die sog. Vorsatztheorie angenommen hatte – nicht den Vorsatz, sondern ledig-
lich im Falle fehlender Vorwerfbarkeit die Schuld ausschließen. Diese sog.
Schuldtheorie ist vom BGH6

6 BGHSt 2, 194 ff.

und vom Gesetzgeber des Allgemeinen Teils
(1975) übernommen worden (§ 17 StGB). Auch das vom Gesetzgeber aufge-
stellte Erfordernis, dass jede Teilnahme eine vorsätzliche Haupttat voraussetzt
(§§ 26, 27 StGB), ist aus der Zugehörigkeit des Vorsatzes zum Tatbestand abge-
leitet worden.
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III. Stellungnahme

9 Nach heutigem Verständnis ist die Bedeutung des Handlungsbegriffs durch die
Befürworter seiner systematischen Funktion überschätzt worden. Richtigerweise
kann der Handlungsbegriff den Aufbau des Strafrechtssystems und konkrete
Problemlösungen nicht präjudizieren.

10 Das gilt zunächst für den kausalen Handlungsbegriff. Eine „gewillkürte Außen-
weltveränderung oder -nichtveränderung“ bietet keine Grundlage für die
Annahme einer Tatbestandserfüllung. Denn die Tatbestandshandlung ist ohne
ihre subjektiven Elemente und ohne ihre soziale Sinndimension nicht sachge-
recht erfassbar.

11 Es gibt – um dies an zwei zentralen Tatbeständen zu verdeutlichen – keine
„objektive“ Diebstahls- oder Betrugshandlung. Vielmehr sind Zueignungsab-
sicht, Täuschung und Bereicherungsabsicht wie auch der Wegnahme- und Schä-
digungsvorsatz Bestandteile des tatbestandlichen Handlungsgeschehens, die von
ihrer objektiven Wirkung in der Außenwelt nicht zu trennen sind.

12 Entsprechendes gilt für den sozialen Sinn des Handelns. Wer nicht erkennt, dass
die von ihm weggenommene Sache „fremd“ ist oder wer einen fälligen Rechts-
anspruch auf den erlangten Vermögensvorteil zu haben glaubt, begeht keine Tat-
bestandshandlung im Sinne der §§ 242, 263 StGB.

13 Eine Tatbestandshandlung ist also weit mehr als eine objektiv-kausale Gewahr-
sams- oder Vermögensverschiebung. Die Folgerungen, die aus der kausalen
Handlungslehre für den Aufbau des „klassischen“ Strafrechtssystems gezogen
worden sind, waren also falsch.

14 Die finale Handlungslehre hat daher mit Recht den Vorsatz als Bestandteil des
Tatbestandes anerkannt und sich mit dieser Auffassung durchgesetzt. Aber
damit liefert sie keinen allgemeingültigen Handlungsbegriff, sondern nur die
Kennzeichnung der ontischen Elemente einer vorsätzlichen Begehungshandlung.
Das Verständnis der Handlung als zweckgeleitete (finale) Überdetermination
von Kausalverläufen passt nicht auf Fahrlässigkeits- und Unterlassungstatbe-
stände und kann selbst bei Vorsatzdelikten den normativen Sinngehalt der Tat-
bestände nicht zum Ausdruck bringen.

15 Zunächst ist eine fahrlässige Tatbestandsverwirklichung gerade nicht final her-
beigeführt. Wenn sich beim Gewehrreinigen ein tödlicher Schuss löst und die
Finalisten darauf hinweisen, dass hier zwar keine finale Tötung, aber doch eine
finale Reinigungshandlung vorliege, so bedeutet das der Sache nach eine Rück-
kehr zum kausalen Handlungsbegriff. Denn es wird dem Inhalt des Wollens
gerade keine Bedeutung beigemessen.7

7 Dazu Gimbernat, NJW 1966, 533 ff.; jetzt auch in: Gimbernat, Beiträge zur Strafrechtswissenschaft. Hand-
lung, Kausalität, Unterlassung, S. 143 ff.
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16Schließlich ist auch der Sinngehalt vieler Handlungen durch die Finalstruktur
allein nicht erfassbar. So unangemessen es ist, wenn die kausale Handlungslehre
nach einem alten Beispiel8

8 Vgl. dazu nur Radbruch, Frank-FG Bd. 1, S. 161.

die Beleidigungshandlung als Erregung von Schall-
wellen und als Verursachung von Sinnesreizungen im Gehör des Betroffenen
deutet, so verfehlt wäre es auch, sie als eine auf Trommelfellerschütterungen
abzielende finale Überdetermination von Schallwellen verstehen zu wollen.9

9 Roxin, ZStW 74 (1962), 525 = Strafrechtliche Grundlagenprobleme, S. 82. Zustimmend Murmann, Grund-
kurs, § 13 Rn. 12.

17Die finale Handlungslehre kann auch die praktischen Ergebnisse, die aus ihr
abgeleitet wurden, nicht tragen. Die von ihr zur Behandlung des Verbotsirrtums
propagierte Schuldtheorie folgt keineswegs daraus, dass der Vorsatz zum Tatbe-
stand gehört. Es steht vielmehr allein beim Gesetzgeber zu entscheiden, wie
viele Kenntnisse der Täter haben muss, um die Vorsatzstrafe zu verdienen. Er
kann sich, wie es § 16 Abs. 1 StGB tut, mit der Kenntnis der Tatumstände begnü-
gen. Er hätte aber auch die Kenntnis der Sozialschädlichkeit oder das Bewusst-
sein der Rechtswidrigkeit verlangen und bei ihrem Fehlen den Ausschluss der
Vorsatzschuld gesetzlich anordnen können.

18Die Finalisten haben sogar die strenge Schuldtheorie befürwortet und aus ihrem
Handlungsbegriff abgeleitet. Danach soll die vermeidbar irrige Annahme von
Rechtfertigungsvoraussetzungen (z.B. die Putativnotwehr) eine Vorsatzstrafe
begründen, weil der Irrende ein tatbestandlich geschütztes Rechtsgut (etwa den
Körper des Angreifers) durch eine zielgerichtete Handlung verletzt hat. Demge-
genüber ist heute weitgehend anerkannt, dass der Rechtfertigungsirrtum den
Vorsatz ausschließt, weil die Vorstellung des Täters auf die Begehung einer auch
bei objektiver Betrachtung rechtmäßigen Handlung gerichtet war. Der finale
Handlungsbegriff erzwingt also nicht nur keine konkreten Problemlösungen, er
führt sogar in die Irre.

19Dass die Teilnahme nach §§ 26, 27 StGB eine vorsätzliche Haupttat voraussetzt,
ist zwar eine Entscheidung, die der Gesetzgeber unter dem Einfluss der finalisti-
schen Lehre getroffen hat und die natürlich zu respektieren ist. Aber sachlich
zwingend ist diese aus der Zugehörigkeit des Vorsatzes zum Tatbestand abgelei-
tete Lösung keineswegs. Unter kriminalpolitischen Gesichtspunkten wäre es
vernünftiger gewesen, bei Sonderdelikten eine Teilnahme an unvorsätzlicher
Haupttat zuzulassen und beispielsweise denjenigen wegen Anstiftung zur
(unvorsätzlichen) Unfallflucht zu bestrafen, der als Unbeteiligter den Fahrer
durch die Vorspiegelung, dass nichts passiert sei, zur Weiterfahrt veranlasst. Die
nach geltendem Recht eintretende Straflosigkeit ist dem Unrechtsgehalt dieser
Handlungsweise nicht angemessen.

20Aus alledem ergibt sich das Fazit, dass dem Handlungsbegriff – vorbehaltlich sei-
ner Anknüpfungs- und Filterfunktion – keine systematische Bedeutung
zukommt und dass er auch die Lösung praktischer Rechtsprobleme nicht präju-
dizieren kann. Diese Ansicht ist heute im deutschen Strafrecht herrschend.
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Daraus wird verständlich, dass dem Handlungsbegriff gegenwärtig in der straf-
rechtlichen Grundlagendiskussion weit geringe Bedeutung beigemessen wird als
in den ersten beiden Nachkriegsjahrzehnten.

IV. Handlung als Straftat oder als normwidriges Verhalten

21 Jakobs10

10 Jakobs, Der strafrechtliche Handlungsbegriff.

hat versucht, einen auf Hegel zurückgehenden, die gesamte Straftat
umfassenden Handlungsbegriff wiederzubeleben. Handlung sei „das Sich-schuld-
haft-zuständig-Machen für einen Normgeltungsschaden. Ein solcher – und nur
ein solcher – Handlungsbegriff ist mehr als ein strafrechtlicher Hilfsbegriff, näm-
lich ein Begriff von demjenigen Verhalten, das Strafe notwendig macht. Begriffe
unterhalb dieses Niveaus erfassen allenfalls Vorläufigkeiten. Nur die Erstre-
ckung des Begriffs bis in die Schuld gibt diesem einen strafrechtlich verbindli-
chen Inhalt.“

22 Ein solcher Handlungsbegriff ist mit dem der Straftat identisch und hat daher
keine selbstständige Bedeutung. Er hat durchweg Ablehnung gefunden.11

11 Nähere Nachweise bei Roxin, Dedes-GS, S. 243 ff. (insb. S. 246 f.). Abl. außerdem Sch/Sch-Lenckner/Eisele,
vor § 13 Rn. 36. Jakobs beiläufig zustimmend nur MK-Freund, vor § 13 Rn. 138.

Jakobs
will auch die verschiedenen Verbrechensstufen und selbst ein auf die Filterfunk-
tion begrenztes Deliktselement als „Hilfsbegriffe“ gelten lassen. Damit reduziert
sich der Streit auf die Terminologie.

23 Nicht ganz so weit geht Kindhäuser,12

12 Kindhäuser, AT, § 5 Rn. 13. Ähnlich Gropp, AT, § 2 Rn. 138.

wenn er die Handlung mit dem tatbe-
standsmäßigen Verhalten gleichsetzt: „Strafrechtlich relevantes Handeln ist …
auf die Tatbestandsverwirklichung bezogenes vermeidbares Verhalten.“ Aber es
geht nicht um tatbestandlich relevantes Verhalten, sondern um einen Handlungs-
begriff, an den das Wertprädikat der Tatbestandsmäßigkeit erst anknüpft. Außer-
dem würde die Tatbestandserfüllung besser als Verwirklichung eines unerlaubten
Risikos gekennzeichnet. Denn auch ein vermeidbares Verhalten ist nicht tatbe-
standsmäßig, wenn es sich im Rahmen des erlaubten Risikos bewegt.

C. Die Anknüpfungsfunktion des Handlungsbegriffs

I. Der Streit um die Notwendigkeit eines Handlungsbegriffs als Gegenstand
strafrechtlicher Bewertungen

24 Bei der Anknüpfungsfunktion des Handlungsbegriffs geht es darum, ein gemein-
sames Kriterium – einen Oberbegriff – für sämtliche Erscheinungsformen straf-
baren Verhaltens zu finden. Die Handlung ist danach – in Begriffen Maihofers13

13 Maihofer, Der Handlungsbegriff im Verbrechenssystem.

ausgedrückt – das „Grundelement“ jeder Straftat und zugleich das „Verbin-
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